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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 

Montag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 – 18.00 Uhr 
Dienstag 07.45 – 12.00 Uhr Nachmittag geschlossen 
Mittwoch 07.45 – 12.00 Uhr Nachmittag geschlossen 
Donnerstag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 - 16.30 Uhr 
Freitag 07.45 – 12.00 Uhr 13.30 - 16.00 Uhr 
 

Gemeindeverwaltung Arni Telefon 031 701 10 88 
Dreierweg 7 Fax 031 701 10 74 
3508 Arni   E-Mail info@arnibe.ch 
 

Terminvereinbarungen sind auch ausserhalb der Öffnungszeiten möglich. 
 

Personal Aufgaben 
Annelie Wüthrich 
Montagmorgen, Mittwoch, Donnerstag 
und Freitag ganzer Tag 

annelie.wuethrich@arnibe.ch 
 

Gemeindeschreiberin 

Nicole Williner 
Montagnachmittag,  
Dienstagmorgen 

nicole.williner@arnibe.ch  
 

Bauverwalterin 

Susanne Beer 
Montag- & Dienstagmorgen 
Donnerstag, Freitag ganzer Tag  

susanne.beer@arnibe.ch 
 

Finanzverwalterin 
 

Brigitte Käser 
Montag und Freitag ganzer Tag 
Mittwochmorgen 
brigitte.kaeser@arnibe.ch 
 

AHV-Zweigstellenleiterin 
Einwohner-, Fremdenkontrolle 
Steuern, Amtliche Bewertung 
Wahlen / Abstimmungen 

Andrea Schär 
Montag ganzer Tag 
Dienstag- und Donnerstagmorgen  
andrea.schaer@arnibe.ch 
 

Sekretariat Elektra, Wasser,  
Abwasser 

Franziska Geissbühler 
Montag ganzer Tag,  
Mittwochmorgen 
franziska.geissbuehler@arnibe.ch   

Schulsekretariat 
Allgemeine Verwaltung 

 

Wegmeister Trachsel Erwin Telefon 031 701 04 41 
Abwart Schulhaus Moser Hanspeter Telefon 079 393 80 25 
Abwartin Schulhaus Jutzi Elisabeth Telefon 031 701 03 70 
Abwart Gemeindehaus Jutzi Ernst Telefon 031 701 03 70 
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Dorfnachrichten 2018 
Redaktionsschluss: Erscheinungsdatum: 
12. Oktober 2018 26. Oktober 2018 
09. November 2018 23. November 2018 
 
 
 
 
Aus dem Gemeinderat 
 
Ersatzwahl Schulkommission 
Brigitte Käser, Roth, hat per 31. Dezember 2018 als Mitglied der Schul-
kommission demissioniert. Sie war seit dem 1. Januar 2009 in der Schul-
kommission tätig. In dieser Zeit war sie unter anderem aktiv beim Projekt 
Zusammenlegung der Schulen Arni und Landiswil beteiligt und hat bei der 
Einführung des Schulbusses tatkräftig mitgewirkt. Der Gemeinderat dankt 
Brigitte bereits jetzt ganz herzlich für ihren grossen Einsatz in den letzten 
zehn Jahren. 
 
Die Ersatzwahl eines neuen Mitglieds für den Rest der Legislatur 2017 – 
2020 findet an der Gemeindeversammlung am 8. Dezember 2018 statt. 
 
Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die seit mindestens drei Mona-
ten in der Gemeinde wohnhaft und ordnungsgemäss angemeldet ist. 
 
Vorschläge für die Ersatzwahl werden bis und mit an der Gemeindever-
sammlung entgegengenommen. 
 
 
Konstituierung der Schulkommission 
Infolge der Neuwahl des Gemeinderatsmitglieds und Ressortleiters Bildung, 
Christoph Schweingruber per 1. August 2018 hat sich die Schulkommission 
an der Sitzung vom 6. September 2018 neu konstituiert. Per sofort über-
nimmt Christoph Schweingruber das Präsidium der Schulkommission. Die 
Ressortleiterin Bildung der Gemeinde Landiswil, Beatrice Aeschbacher Va-
rone, behält wie bis anhin das Vizepräsidium. 
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Aus dem Gemeinderat 
 
 
Neuanschaffung Kleintransporter für die Kinder- und Jugendfachstelle 
Region Konolfingen 
Aufgrund von Alterserscheinungen muss der Kleintransporter der Kinder- 
und Jungendfachstelle der Region Konolfingen ersetzt werden. An der Sit-
zung vom 19. September hat der Gemeinderat beschlossen, sich mit einer 
Spende von CHF 500.00 aus dem EvK-Fonds an dieser Neuanschaffung 
zu beteiligen. 
 
 
Prioritätenplan für den Unterhalt der Gemeindestrassen 
Im Anschluss an die diesjährige Wegbegehung wurde ein Prioritätenplan 
für den Unterhalt der Gemeindestrassen erstellt. Es ist vorgesehen, den 
Plan bei der jährlichen Begehung entsprechend anzupassen. Die geplanten 
Projekte sind im Investitionsprogramm 2019 – 2023 eingetragen. Der Ge-
meinderat hat den Plan an der Sitzung vom 19. September 2019 geneh-
migt. 
 
 
Veranstaltungskalender September / Oktober 2018 
 
  Gemeinde Biglen       

29.09. MG Biglen Lotto Turnhalle Biglen 

30.09. MG Biglen Lotto Turnhalle  Biglen 

06.10. Musikgesellschaft Landiswil Lotto Gasthof Löwen Landiswil 

06.10. VZV Grosshöch. u. Umg. Jubiläum 125 Jahre VZV Viehschauplatz Grosshöchstetten 

06.10. Kirchgemeinde Biglen Fiire mit de Chliine Kirche Biglen 

07.10. Musikgesellschaft Landiswil Lotto Gasthof Löwen Landiswil 

12.10. HG Schlosswil Hornmatch Nähe Gde-Saal Schlosswil 

13.10. HG Schlosswil Hornmatch Nähe Gde-Saal Schlosswil 

14.10. HG Schlosswil Hornmatch Nähe Gde-Saal Schlosswil 

14.10. Trachtengruppe Biglen Erntedankgottesdienst Kirche Biglen 

19.10. HG Obergoldbach Racletteplausch MZG Obergoldbach 

20.10. HG Obergoldbach Oktoberfest MZG Obergoldbach 

21.10. MG Biglen Jubilarenkonzert Aula Feltschen Biglen 

21.10. TG Grosshöch.+Biglen Erntedankgottesdienst Kirche Grosshöchstetten 

24.10. Gemeinde Grosshöch. Herbst-Märit   Grosshöchstetten 

27.10. Familien Stucki Schlosswiler Moschtete Schlossgut Schlosswil 

28.10. Kirchgemeinde Biglen KUW-Gottesdienst 2. Kl. Kirche Biglen 
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Aus dem Gemeinderat 
 
 
Stromtarife 2019 
 
Der Gemeinderat Arni hat an der Sitzung vom 29. August 2018 auf Empfeh-
lung der EWA-Kommission Arni die Elektrizitäts- und Netznutzungstarife 
2019 (Stromtarife 2019) genehmigt. 
 
Die Netznutzungspreise 2019 für die Kunden der Elektra Arni bleiben fürs 
2019 gleich wie im 2018. 
 
Die Energiepreise 2019 werden sowohl im Hochtarif HT als auch im Nie-
dertarif NT gesenkt. Die Kosten für den Energiebezug ändern sich, da die 
Gemeinde Arni/Elektra Arni die Energie zu günstigeren Konditionen bezie-
hen kann als in den Vorjahren. Die Kosten im Hochtarif HT können in jeder 
Tarifgruppe um 1.5 Rappen je kWh, im Niedertarif NT 1.2 Rappen je kWh 
gesenkt werden. 
 
Die Rückvergütung an die Kunden mit einer PV-Anlage richtet sich nach 
dem Ansatz Hochtarif HT im Tarif easy und senkt sich demnach im 2019 
um 1,5 Rappen je kWh ins Netz der Elektra Arni eingespeiste Energie. 
 
Die Gemeindeabgaben werden bei 1.2 Rappen je kWh belassen. 
 
Sämtliche beschaffungsunabhängige Drittkosten (Systemdienstleistungen 
Swissgrid SDL, Gesetzliche Förderabgabe KEV und Ökologische Sanie-
rung der Wasserkraft) sowie die Mehrwertsteuer werden vollumfänglich 
weiterverrechnet. Der Ansatz SDL reduziert sich fürs 2019 um 0,08 Rap-
pen/kWh auf 0.24 Rappen, die KEV und die Ökologische Sanierung der 
Wasserkraft bleibt unverändert bei 2.3 Rappen je kWh. Der Ansatz der 
Mehrwertsteuer bleibt gleich. 
 
 
Arni, September 2018 
 
 
Gemeinderat Arni 
Elektra-, Wasser- und  
Abwasserkommission Arni 
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Aus dem Gemeinderat 
 
 

Kultur- und Sportfeier Arni und Biglen  
mit musikalischer Umrahmung und Apéro  
 
Wir laden alle Vereinsmitglieder sowie die Dorfbevölkerung von Arni und 
Biglen herzlich ein. 
 
Sonntag, 28. Oktober 2018, 19.00 Uhr in der Turnhalle Arnisäge 
 
Sportliche Resultate 
Besondere Leistungen und Engagements ausserhalb des Sports 
Kultur, Soziales, Politik usw. 
 
Ereignisse und Resultate bitte bis spätestens 5. Oktober 2018 melden bei: 
Gemeindeverwaltung Arni, Dreierweg 7, 3508 Arni, 031 701 10 88, in-
fo@arnibe.ch 
 
Wir bitten alle Vereine mit einer Delegation und der Vereinsfahne an der 
Feier teilzunehmen. 
 
Gemeinden Arni und Biglen  
Beatrice Jost, 079 675 67 13 
Franziska Geissbühler, 031 701 10 88 
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Aus der Verwaltung 
 
Familienzulagen im Kanton Bern  
 
Familienzulagen im Gewerbe  
 
52 Familienausgleichskassen (Stand 1.1.2012) richten im Kanton Bern Familienzulagen an Arbeitneh-
men-de und Selbständigerwerbende aus. Für Nichterwerbstätige sowie Arbeitnehmende ohne AHV-
beitragspflichtigen Arbeitgeber (ANOBAG) ist ausschliesslich die Familienausgleichskasse des Kantons 
Bern zuständig.  
 
Alle Familienausgleichskassen müssen folgende Mindestleistungen erbringen (vorbehältlich der Son-
der-vorschriften bei Teilzeitarbeit und bei Nichterwerbstätigen):  
 
- 230 Franken Kinderzulage pro Monat für jedes Kind vom Geburtsmonat an bis zum Monat,  
  in welchem das 16. Altersjahr vollendet wird.  
- 290 Franken Ausbildungszulage pro Monat für jedes Kind nach dem 16. Altersjahr bis zum  
  Abschluss der Ausbildung, längstens jedoch bis zum Monat, in dem das 25. Altersjahr  
  vollendet wird.  
 
Die im Kanton Bern tätigen Familienausgleichskassen können freiwillig weitergehende Leistungen er-
brin-gen wie z.B. höhere Kinder- und Ausbildungszulagen, Geburts- und Adoptionszulagen, Leistungen 
zur Unterstützung an Angehörige der Armee und des Familienschutzes.  
 
Familienzulagen in der Landwirtschaft  
 
Die Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB) richtet im Auftrag des Bundes folgende Kinderzulagen 
an selbständigerwerbende Landwirte, deren mitarbeitenden Familienmitglieder sowie an landwirtschaft-
liche Arbeitnehmer/Innen aus:  
 
- Im Talgebiet:  200 Franken pro Monat für Kinder bis 16 Jahre  

250 Franken pro Monat für Kinder ab 16 Jahre  
- Im Berggebiet:  220 Franken pro Monat für Kinder bis 16 Jahre  

270 Franken pro Monat für Kinder ab 16 Jahre  
 
www.akbern.ch  
 
Auf der Internetseite www.akbern.ch der Ausgleichskasse des Kantons Bern (AKB) finden Sie in der 
Rubrik „Familienzulagen“ alle übrigen notwendigen Informationen zur Familienzulagenordnung im Kan-
ton Bern, wie beispielsweise:  
 

- Für welche Kinder besteht ein Anspruch auf Familienzulagen?  
- Welche Personen haben Anspruch auf Familienzulagen?  
- Welcher Elternteil kann den Antrag stellen?  
- Was heisst „Differenzzahlung?“  
- Anmeldung des Anspruchs auf Familienzulagen im Gewerbe und in der Landwirtschaft  
- Was ist unter „Ausbildung“ zu verstehen?  
- Besondere Bestimmungen für Nichterwerbstätige und ANOBAG (Arbeitnehmende ohne    
  AHV- beitragspflichtigen Arbeitgeber)  
- Familienzulagen bei Teilzeitarbeit  
- Zahlung von Familienzulagen ins Ausland  
- Meldepflichten, Nachforderungen, Rückerstattung, Verjährung usw.  
 

Hinweis  
 
Arbeitnehmer/Innen erkundigen sich bei ihrem Arbeitgeber, bei welcher Familienausgleichskasse ihr 
Betrieb angeschlossen ist. 
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Aus den Vereinen 
 
 
Kurse 
 
Kurs 1 
Rosen aus Plastiklöffeli 
Maya Hunziker von Mayas Bastelecke Münsingen ist eine Bastlerin aus Leiden-
schaft. 
Sie zeigt uns, wie man  stylische Rosen im Shabbychicstyl aus Plasticlöffeli her-
stellen kann. 
Das gewisse Etwas als Mitbringsel, Deko für Wohnung und Päckli. 
 
 
Kursleitung: Maya Hunziker 
Ort: Gemeindehaus Arni  
Datum : 15. Oktober 2018 
Zeit : 19.30 bis 21.30 
Kosten: 45 Fr. inkl. Material 
 
Anmeldung bis 8. Oktober 2018 bei: 
Irene Schneider Arni 
Tel: 079 652 45 38  
Mail: eneri.f@gmx.ch 
 
 
Kurs 2 
Hortensienkranz binden 
Wir binden im Cafe&Shop AmbientePur in Rüegsauschachen Unikate aus ge-
trockneten Hortensienblüten. 
Im Laden hat es eine reiche Auswahl an Dekogegenständen und Materialien 
zum Ausgarnieren. 
 
Leitung: Ruth Rupp / Andrea Herrli 
Ort: AmbientePur Rüegsauschachen 
Datum: Di 23.Oktober 2018  
Zeit: 19.30 bis 21.30 
Kosten: 85.- alles inklusive  
 
Anmeldung bis 14.Oktober bei: 
Irene Schneider Tel 079 652 45 38  
Mail: eneri.f@gmx.ch 
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Aus den Vereinen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



10 

Dies und Das 
 

 

 

 
 
 
 
Bäume fällen nützt Natur und Mensch 

Jetzt startet wieder eine neue Holzerei-Saison. Gezielte Holzschläge 

und Pflegemassnahmen sorgen für gesunde, stabile Wälder und öko-

logisch wertvolles Holz. Aber Vorsicht! Wo Bäume gefällt werden, lau-

ern Gefahren. 

Mengenmässig wird diesen Winter wohl etwas weniger geholzt als in ande-
ren Jahren. Nach den Winterstürmen und dem Borkenkäferbefall im trocke-
nen Sommer wartet bereits mehr als genug Holz auf die Verarbeitung. 
Trotzdem sind da und dort Holzschläge geplant, sei es zur Verjüngung und 
Pflege im Schutzwald, zur Beseitigung kranker Bäume, zum Heizen oder 
für den Bedarf von hochwertigem Frischholz 

In der Schweiz wird nie mehr Holz geerntet, als nachwächst. Das ist im Ge-
setz festgeschrieben. Ausserdem ist jeder Holzschlag bewilligungspflichtig. 
Eine nachhaltige Bewirtschaftung ist unerlässlich, damit der Wald auch in 
Zukunft all seine Funktionen erfüllen kann. Das braucht Fachpersonen, die 
alle Zusammenhänge kennen. Die über 6000 Forstleute in der Schweiz 
sind bestens ausgebildet. Sie machen einen hervorragenden, aber mitunter 
gefährlichen Job für uns alle.  

Auch während der Holzerei-Saison sind unsere Wälder meist frei zugäng-
lich. Waldeigentümer und Gemeinden weisen Besucherinnen und Besucher 
aber dringend darauf hin, Abstand von den Gefahrenzonen im Bereich von 
Holzschlägen zu nehmen, um sich selbst nicht in Lebensgefahr zu begeben 
und das Forstpersonal konzentriert arbeiten zu lassen. Konkret heisst das: 
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Dies und Das 
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Dies und Das 
 


